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#ST# Bundesratsbeschluss
betreffend

die Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamt-
arbeitsvertrages für die schweizerische Kartonagenindustrie

(Vom 22. November 1957)

Der Schweizerische Bundesra t
beschließet:

I.

Folgende Änderung der in Ziffer II des Bundesratsbeschlusses vom
22.Februar 1956 1) betreffend die Wiederinkraftsetzung, Änderung und Er-
gänzung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die
schweizerische Kartonagenindustrie wiedergegebenen Vertragsbestimmungen
wird allgemeinverbindlich erklärt:

Ziff. 9, Abs. 3

(Änderung der Mindestlohnsätze)
a. Männliche Arbeitnehmer :

aa

bb.
cc.

da.

Facharbeiter :
im 1 Jahr nach der Lehre
i m 2 Jahr nach d e r Lehre . . . . . . . .
im 3 Jahr nach der Lehre

Hilf skartonager :
im 1. Jahr der Tätigkeit als Hilf skartonager . .
im 2. Jahr der Tätigkeit als Hilfskartonager . .
im 3. Jahr der Tätigkeit als Hilfskartonager . .
Hilfsarbeiter :
im 1 Jahr der Tätigkeit in der Branche . . .
im 2. Jahr der Tätigkeit in der Branche . . . .
im 3. Jahr der Tätigkeit in der Branche. . . .
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Flanken pro Stunde
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b. Weibliche Arbeitnehmer:
Kategorie

I II III
Franken pro Stunde

aa. Arbeiterinnen:
im 1.Halbjahr der Tätigkeit in der Branche 1:38 ' 1.81 1.20
im 2. Halbjahr der Tätigkeit in der Branche 1. 43 1.37 1. 25
im 2. Jahr der Tätigkeit in der Branche. . 1. 53 1. 46 1.33
im 3. Jahr der Tätigkeit in der Branche. . 1.58 1.51 1.38
im 4. Jahr der Tätigkeit in. der Branche. . 1.63 1.56 1. 43
im 5. Jahr der Tätigkeit in der Branche. . 1. 69 1. 62 1. 47

bb. Tischmeisterinnen und Partieführerinnen . 1.80 1.73 1.57

II.

Dieser Beschluss tritt am 29. November 1957 in Kraft und gilt bis zum
31. Dezember 1958.

Bern, den 22.November 1957.

Ina Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräs ident :
Streuli

Der Bundeskanzler:
3566 Ch.Oser
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